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 Veröffentlicht am 15.09.2000

Norm

ABGB §1425 VC

Geo §284 Abs4

Rechtssatz

Bei der Verp2ichtung, eine Wohnung geräumt "zu übergeben", reicht die Hinterlegung der Schlüssel zur Befreiung von

der Schuld nicht aus. Wird nur die Verwahrung der Wohnungsschlüssel, nicht aber die Bestellung eines Verwahrers

hinsichtlich der Wohnung begehrt, ist der Erlagsantrag unschlüssig.
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